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Kleingartenkonzeption für die Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

19.03.2018: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
20.03.2018: Ortschaftsrat Merzien 
21.03.2018: Ortschaftsrat Wülknitz 
22.03.2018: Ortschaftsrat Baasdorf 
26.03.2018: Ortschaftsrat Dohndorf 
28.03.2018: Ortschaftsrat Arensdorf 
05.04.2018: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
12.04.2018: Sozial- und Kulturausschuss 
17.04.2018: Hauptausschuss 
26.04.2018: Stadtrat

19.03.2018 
20.03.2018

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Aufstellung einer Kleingartenkonzeption für die Stadt Köthen 
(Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In der Stadt Köthen Anhalt, einschließlich der Ortschaften, befinden sich 34 
Kleingartensparten. Davon sind 33 im Kreisverband der Gartenfreunde organisiert (außer 
"Zollhaus"). Das Kleingartenwesen hat in Köthen, wie auch in anderen ostdeutschen 
Kommunen, eine lange Tradition und eine besondere Bedeutung. So blickt die Gartensparte 
„1902“ auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurück. Die Gartensparten haben eine 
wichtige Bedeutung im städtischen Grünverbund, das gilt besonders für hoch verdichtete 
Bereiche wie die Rüsternbreite. Sie haben einen hohen stadtökologischen Wert, tragen zur 
Durchlüftung der Stadt bei und sind Lebensraum für eine Arten reiche Flora und Fauna.

Der überwiegende Teil der Kleingärten ist im Eigentum der Stadt Köthen (Anhalt). Einzelne 
Sparten befinden sich in Privateigentum.

Seit der politischen Wende 1990 kämpfen aber die Köthener Gartensparten, wie überall in 
Ostdeutschland, auch mit einem zum Teil dramatischen Mitgliederschwund. Die Kleingärtner 
werden immer älter, frei werdende Parzellen können besonders in Randlagen nicht mehr 
vergeben werden. Erholungsgärten sind unter Berücksichtigung des 
Bundeskleingartengesetzes zum jetzigen Zeitpunkt in allen Sparten im Kreisverband der 
Gartenfreunde unzulässig. Der Kleingarten in Ostdeutschland hat nach der politischen 
Wende auch seine primäre Versorgungsfunktion verloren. Die Nachfrage ging in Köthen 
stetig zurück. Pächter wünschen sich mehr Freiheiten außerhalb der schützenden 
Einschränkungen des Bundeskleingartengesetzes.

Die beigelegte Tabelle (Anlage 1) gibt einen Überblick über den Belegungsstand aller 
Sparten außer Zollhaus zum 01.01.2018.

Die momentane Auslastung der Gartensparten schwankt dabei von knapp 18 Prozent in 
Baasdorf bis hin zu 100 Prozent in der "Lebensfreude". Betrachtet man alle Parzellen, so ist 
ein stetiger langsamer Rückgang ersichtlich. 2018 waren 74,48 Prozent der Parzellen in 
Köthen vergeben. Die Auslastung in den einzelnen Sparten schwankt, wie bereits 
beschrieben. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der bewirtschafteten Parzellen in 
Hinsicht auf die jetzige Altersstruktur der Pächter weiter sinken wird. Zusammenfassend 
kann aber bereits jetzt eingeschätzt werden, dass es in Köthen ein Überangebot von 
Kleingartenparzellen gibt. 

Daher betrachtet es die Verwaltung unter Verweis auf die Forderung aus der Fraktion „Die 
Linken“ für erforderlich, für die Zukunft mit einer Kleingartenkonzeption regelnd in das 
Köthener Kleingartenwesen einzugreifen. Es ist daher beabsichtigt, 2018 unter Beteiligung 
aller betroffenen Interessenten die Erarbeitung einer Kleingartenkonzeption zu beginnen.

Ziel des Konzeptes ist die Reduzierung der Parzellen auf die künftige Nachfrage. Das geht 
nur über eine Reduzierung der Gartensparten bzw. abgrenzbarer Teile dieser. Es ist nicht 
Ziel führend, nur innerhalb der Sparten einzelne Parzellen aufzugeben. An dieser Stelle sei 
daher ausdrücklich betont, dass Umsetzung des Kleingartenkonzeptes schmerzliche 
Auswirkungen für Teile der Köthener Kleingartenlandschaft haben wird. Hier ist die aktive 
und zielorientierte Mitarbeit aller Betroffenen notwendig. Aber ohne Aufgabe nicht 
zukunftsfähiger Sparten und deren Umnutzung wird eine nachhaltige Bestandssicherung der 
verbleibenen Sparten nicht umsetzbar sein.. Wer dabei welche Art der Unterstützung gibt 
und in welchen Schritten der Rückbau und die Nachnutzung der Flächen erfolgt, wird das 
Kleingartenkonzept klären.

In einem ersten Schritt erfolgt eine neutrale Bestandsbewertung aller Sparten unter 
insbesondere folgenden Prämissen und Konflikten:

- Lage (verkehrliche Anbindung, Parkplätze, Schutzgebiete, 
Nachbarschaft von Gewerbe)

- Auslastung



- Verlärmung (anliegende Hauptverkehrsstraßen, Bahnstrecken)
- Vernässung 
- Altlastenproblematik

Unter Berücksichtigung des künftigen Bedarfs an Kleingartenparzellen in Köthen (auch das 
ist Aufgabe des Kleingartenkonzeptes) erfolgt dann die konsequente Festsetzung der 
zukunftsfähigen und nicht zukunftsfähigen Gartensparten. Die nicht zukunftsfähigen 
Standorte sind langfristig aufzugeben, so zum Beispiel, wenn die Auslastung einen 
Prozentsatz X unterschreitet. In nicht zukunftsfähigen Sparten erfolgt mit Beschluss des 
Kleingartenkonzeptes keine Vergabe von leeren Parzellen mehr. Die finanziellen Folgen 
sind zu klären. Es ist zu klären, wie die Sparten beim gezielten Rückbau unterstützt werden 
können. Die Verfügbarkeit von Förderprogrammen ist zu prüfen. Auch kann es Ziel sein, 
bestimmte Sparten in guter Lage in reine Erholungsanlagen ohne die Restriktionen und 
Schutzfunktionen des Bundeskleingartengesetzes umzuwandeln.

Für künftig aufzugebende Flächen ist eine Nachnutzung im Rahmen der Stadtentwicklung 
der Stadt Köthen (Anhalt) festzulegen. Das können sein:

- Wohnbauflächen
- Gewerbeflächen
- Acker
- Grünflächen
- Ausgleichsflächen

Das Kleingartenkonzept soll dann vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) als künftige 
Handlungsgrundlage für die Entwicklung des Kleingartenwesens in Köthen beschlossen 
werden.

Die Arbeitsgruppe soll sich aus Vertretern des Kleingartenwesens, Vertretern des Stadtrates 
und der Verwaltung zusammensetzen. Mit Beschluss des Stadtrates zur Aufstellung eines 
Kleingartenkonzeptes für die Stadt Köthen (Anhalt) nimmt die Arbeitsgruppe unverzüglich 
ihre Arbeit auf, federführend ist das Umweltamt.

Vor Aufnahme der Arbeit der Arbeitsgruppe sollen alle Gartensparten der Stadt Köthen 
(Anhalt) in einer Informationsveranstaltung über die geplante Konzeption in Kenntnis gesetzt 
werden. 






 


 


         Anlage 1 


Überblick über den Belegungsstand aller Sparten, außer Zollhaus, zum 01.01.2018. 


Übersicht bewirtschaftete Parzellen in Köthen (Anhalt) Soll-Ist 
 


        


Name Soll 
Ist 
2014 


Ist 
2015 


Ist 
2016 Ist 2017 Ist 2018 


Auslastung in % 
(2018) 


1902 Köthen 48 45 44 43 43 43 89,58 


Am Saubörnchen 51 41 40 39 38 38 74,51 


Am Stadion 80 75 75 74 74 73 91,25 


Diedrichsgarten 45 42 43 42 41 44 97,78 


Einheit Köthen 30 29 30 29 29 29 96,67 


Eintracht Köthen 110 75 72 73 73 70 63,64 


Elsdorf 65 30 29 28 28 29 44,62 


Erholung Köthen 60 52 52 51 49 51 85,00 


Eschengrund 
Arensdorf 55 18 18 17 15 15 27,27 


Flora Baasdorf 51 14 14 14 8 9 17,65 


Freiheit Köthen 101 80 83 78 78 78 77,23 


Frohe Zukunft 35 24 24 23 23 24 68,57 


Grüne Aue 160 120 115 114 112 112 70,00 


Gütersee 65 49 47 47 45 42 64,62 


H.-Förster 55 49 48 48 42 41 74,55 


Hohe Brücke 75 48 43 38 37 38 50,67 


Hohenköthen 51 49 50 50 50 50 98,04 


Hohle Tore 25 20 19 16 13 14 56,00 


Lange Straße 40 30 30 30 28 28 70,00 


Lebensfreude 60 60 60 60 60 60 100,00 


Löbnitz a.d. Linde 40 18 18 17 17 17 42,50 


Merzien 25 20 19 20 20 20 80,00 


Obstmustergarten 152 145 145 145 142 142 93,42 


Osterköthen 125 85 82 83 86 86 68,80 


Ratswall 25 23 22 21 21 20 80,00 


Roseneck 75 75 74 74 74 75 100,00 


Rüsternbreite 120 118 118 116 118 119 99,17 


Schäferwiese 96 65 65 62 55 62 64,58 


Schützenplatz 38 38 38 38 37 37 97,37 


Schwarzer Weg 50 40 39 35 34 35 70,00 


Vorwärts Geuz 47 46 46 46 46 46 97,87 


Wagner Köthen 47 38 38 38 39 39 82,98 


Wasserwerk Köthen 195 135 135 137 136 125 64,10 


Gesamt 2297 1796 1775 1746 1711 1711   


        


     
Auslastung <50% 


 


     


Auslastung 50-
90% 


 


     


Auslastung 90-
100% 


 







 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1-BelegungsstandSparten.pdf


